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2122

Zweite Verordnung zur Änderung der 
U-Untersuchung-TeilnahmedatenVO

Vom 31. August 2020

Auf Grund des § 32a Satz 2 des Heilberufsgesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), der zuletzt durch Gesetz 
vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 882) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Meldegesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Sep-
tember 1997 (GV. NRW. S. 332, ber. S. 386), der durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. 
S.  666) neu gefasst worden ist und des §  27 Absatz  3 
Satz 3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-
dienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Novem-
ber 1997 (GV. NRW. S. 430), der durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 750) neu ge-
fasst worden ist, insoweit im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration, verordnen das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales und das Ministerium des Innern:

Artikel 1

Die U-Untersuchung-TeilnahmedatenVO vom 10. Sep-
tember 2008 (GV. NRW. S.  609), die durch Verordnung 
vom 13. Juli 2010 (GV. NRW. S. 412) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Ziel

  (1) Jedes Kind in Nordrhein-Westfalen soll die glei-
chen Chancen für ein gesundes Aufwachsen erhalten. 
Mit dem Verfahren zur Feststellung der Teilnahme an 
Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern (U5 bis 
U9) soll erreicht werden, dass alle Kinder in Nord-
rhein-Westfalen an den für sie angebotenen Früher-
kennungsuntersuchungen teilnehmen.

  (2) Das Meldeverfahren kann dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe zur Erfüllung seiner Auf-
gaben nach § 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – 
Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl.  I 
S.  2022), das zuletzt durch Artikel 16a Absatz  6 des 
Gesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 960) geändert 
worden ist, zusätzliche Hinweise bieten, ob und wel-
che Familien möglicherweise Unterstützungsangebote 
zur Sicherung des Kindeswohls benötigen.“

2.  In § 2 Absatz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 
nach den Wörtern „die eine“ das Wort „Früherken-
nungsuntersuchung“ durch das Wort „Gesundheitsun-
tersuchung“ und die Wörter „in § 1 Abs. 1 genannten“ 
durch die Wörter „nach § 1 Absatz 1 Satz 2 zu erfas-
senden“ ersetzt. 

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „Landesinstitut für 
Gesundheit und Arbeit“ durch die Wörter „Landes-
zentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 b)  In Absatz  2 Satz  2 wird die Angabe „§  1 und“ 
 gestrichen und nach dem Wort „Daten“ werden die 
Wörter „mit den von den Meldebehörden nach 
§  10d der Meldedatenübermittlungsverordnung 
vom 20. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 707) in der je-
weils geltenden Fassung gemeldeten Daten“ einge-
fügt.

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 

 d)  Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „zehn Tage nach 
Ende des für die Untersuchung festgelegten 
Toleranzzeitraums“ durch die Wörter „vierzehn 
Tage vor Ende des für die U5 festgelegten Tole-
ranzzeitraums beziehungsweise zehn Tage nach 
Ende des für die Untersuchung festgelegten 
Toleranzzeitraums für die U6 bis U9“ ersetzt. 

  bb)  In Satz  2 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt. 

 e)  Absatz 5 wird Absatz 4 und die Angabe „Absatz 4“ 
wird durch die Angabe „Absatz  3“ sowie die An-
gabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 

 f)  Absatz 6 wird Absatz 5 und das Wort „zwei“ wird 
durch das Wort „vier“ ersetzt. 

4.  § 4 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „drei“ durch das 

Wort „sechs“ ersetzt. 
 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
   „(3) Im begründeten Einzelfall kann die Zentrale 

Stelle dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach 
erfolgter Unterrichtung Auskunft über nachträg-
lich bekannt gewordene Datenbestände geben.“

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt 
gefasst: 

   „(4) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe informiert die Eltern über das Leistungsange-
bot der Jugendhilfe nach §  16 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch. Der Träger entscheidet aufgrund 
der gesetzlichen Bestimmungen des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch in eigener Zuständigkeit, ob im 
Einzelfall weitergehende Maßnahmen sowie die Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Trägern des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes oder anderen Behörden 
beziehungsweise Einrichtungen erforderlich sind.“ 

 d)  Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben. 
5.  § 5 wird aufgehoben.
6.  § 6 wird § 5 und wie folgt geändert:
 a)  In der Überschrift wird das Wort „, Berichts-

pfl icht“ gestrichen. 
 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 31. August 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2020 S. 974

2126

Berichtigung der
Coronaschutzverordnung

Vom 10. September 2020 

Die Coronaschutzverordnung vom 31. August 2020 
(GV. NRW. S. 758a) wird wie folgt berichtigt:
Nach § 1 Absatz 1 werden die folgenden Wörter eingefügt:
„(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur 
zusammentreffen, wenn es sich“.

Düsseldorf, den 10. September 2020

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Wolfgang  S c h e l l e n

– GV. NRW. 2020 S. 974
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Zweite Verordnung zur befristeten Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß § 52 SchulG

Vom 2. Oktober 2020

Auf Grund des §  52 Absatz  1 Satz  2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. 
NRW. S. 358) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium für Schule und Bildung mit Zustimmung des für 
Schulen zuständigen Landtagsausschusses:

§ 1
Zweck der Verordnung

Der Unterricht in den Schulen soll auch bei einem durch 
SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgeschehen im größt-
möglichen Umfang erteilt werden. Hierbei soll das Recht 
aller jungen Menschen auf schulische Bildung und indivi-
duelle Förderung gemäß § 1 des Schulgesetzes NRW auch 
durch eine geänderte Unterrichtsorganisation verwirk-
licht werden.

§ 2
Präsenzunterricht, Distanzunterricht

(1) Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunter-
richt nach den Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen erteilt. 

(2) Falls der Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen 
aller Möglichkeiten wegen des Infektionsschutzes oder 
deshalb nicht vollständig möglich ist, weil Lehrerinnen 
und Lehrer nicht dafür eingesetzt werden können und 
auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, fi n-
det Unterricht mit räumlicher Distanz in engem und 
planvollem Austausch der Lehrenden und Lernenden 
statt (Distanzunterricht). Der Distanzunterricht ist Teil 
des nach Absatz 1 vorgesehenen Unterrichts. 

(3) Distanzunterricht dient dem Erreichen der schuli-
schen Bildungs- und Erziehungsziele durch Vertiefen, 
Üben und Wiederholen sowie altersgemäß der Erarbei-
tung neuer Themen und der weiteren Entwicklung von 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Er ist in-
haltlich und methodisch mit dem Präsenzunterricht ver-
knüpft. Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im 
Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichts-
stunden der Schülerinnen und Schüler wie die Unter-
richtsverpfl ichtung der Lehrkräfte gleichwertig.

§ 3
Organisation des Distanzunterrichts

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter richtet den 
Distanzunterricht im Rahmen der Unterrichtsverteilung 
ein und informiert die Schulkonferenz sowie die Schul-
aufsichtsbehörde darüber. 

(2) Der Distanzunterricht beruht auf einem pädagogi-
schen und organisatorischen Plan. Für den Distanzunter-
richt gelten die Unterrichtsvorgaben des Ministeriums 
und die schuleigenen Unterrichtsvorgaben gemäß §  29 
des Schulgesetzes NRW. 

(3) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts kann 
vorsehen, dass der Präsenzunterricht und der Distanzun-
terricht von unterschiedlichen Lehrkräften in gemeinsamer 
Verantwortung und enger Abstimmung erteilt werden. 

(4) Soweit es notwendig ist, Präsenzunterricht und Dis-
tanzunterricht für einzelne Klassen, Kurse oder Jahr-
gangsstufen unterschiedlich aufzuteilen, berücksichtigt 
die Schule die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schü-
ler, die stärker als andere auf Präsenzunterricht ange-
wiesen sind, besonders in den Eingangsklassen der Pri-
marstufe sowie den Eingangs- und Abschlussklassen der 
weiterführenden Schulen.

(5) Distanzunterricht kann aus Gründen des Infektions-
schutzes auch für einzelne Schülerinnen und Schüler oder 
einen Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt werden.

(6) Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn 
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

(7) Soweit nötig, stellt die Schule den Schülerinnen und 
Schülern zur Sicherung eines chancengerechten und 
gleichwertigen Lernumfelds im Einvernehmen mit dem 
Schulträger Räume für den Distanzunterricht zur Verfü-
gung.

§ 4
Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern 

(1) Die Schule informiert die Eltern über die Organisa-
tion des Distanzunterrichts.

(2) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts ist 
so angelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler außer-
halb der Schule unbeschadet des §  3 Absatz  6 für den 
Distanzunterricht erreichbar sind. 

(3) Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind der Pfl icht zur 
Teilnahme am Distanzunterricht (§  6 Absatz  1) nach-
kommt. 

§ 5 
Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 

Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisa-
tion des Distanzunterrichts und die regelmäßige, dem 
Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische 
Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie informie-
ren die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die 
Lern- und Leistungsentwicklung. Besonders die Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrer, in den Berufskollegs die 
für die Koordination in den Bildungsgängen zuständigen 
Lehrerinnen und Lehrer, achten darauf, dass die Schüle-
rinnen und Schüler durch den Distanzunterricht nicht 
stärker als durch einen vollständigen Präsenzunterricht 
gefordert sind.

§ 6
Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung

(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pfl ichten 
aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht im glei-
chen Maße wie im Präsenzunterricht.

(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die 
im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. 
Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen wer-
den in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leis-
tungen im Unterricht einbezogen. Leistungsbewertun-
gen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ 
können ebenfalls auf Inhalte des Distanzunterrichts 
aufbauen.

(3) Klassenarbeiten und Prüfungen fi nden in der Regel 
im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Daneben sind 
weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für 
den Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungs-
überprüfung möglich. 

§ 7
Besondere Bestimmungen für das Berufskolleg

(1) Sofern an Berufskollegs für Bildungsgänge der Be-
rufsschule, in Klasse 11 der Fachoberschule und in Fach-
schulen im Fachbereich Sozialwesen Unterrichtstage und 
-zeiten geändert werden müssen, teilt die Schule dies 
 unverzüglich den Ausbildungsbetrieben, den Trägern 
 berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Agentur 
für Arbeit oder den Arbeitgebern sowie den sozialpäda-
gogischen Einrichtungen oder Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe mit. 

(2) Die Verantwortung der Eltern für die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler am Distanzunterricht er-
streckt sich im Berufskolleg auch auf die Mitverant-
wortlichen für die Berufserziehung. Die Schule infor-
miert auch sie über die Organisation des Distanzunter-
richts.

§ 8
Ersatzschulen

Den Ersatzschulen wird empfohlen, nach dieser Verord-
nung zu verfahren, um das Recht ihrer Schülerinnen und 
Schüler auf schulische Bildung, Erziehung und individu-
elle Förderung zu verwirklichen. 
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§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft und 
am 31. Juli 2021 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Oktober 2020

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2020 S. 975

26

Sechste Verordnung
zur Änderung der 

Härtefallkommissions verordnung

Vom 29. September 2020

Auf Grund des § 23a Absatz 2 Satz 1 des Aufenthaltsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Feb-
ruar 2008 (BGBl. I S. 162) verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

In § 2 Absatz 1 Satz 1 der Härtefallkommissionsverord-
nung vom 14. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 820), die zu-
letzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 6. Februar 2018 
(GV. NRW. S.  146) geändert worden ist, wird das Wort 
„neun“ durch das Wort „zehn“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 29. September 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

– GV. NRW. 2020 S. 976
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